
Beschluss 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinie zur 
einrichtungs- und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung: Ergänzung der Anlage II zu 
Verfahren 2 (QS WI) und Anpassung von 
Datenlieferfristen in Verfahren 1 (QS PCI) 

Vom 15. September 2016 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 15. September 2016 
beschlossen, die Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung mit § 136 
Absatz 1 Nummer 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) über die einrichtungs- 
und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung (Richtlinie zur einrichtungs- 
und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung / Qesü-RL) in der Fassung vom 19. April 
2010 (BAnz S. 3995), zuletzt geändert am 16. Juni 2016 (BAnz AT TT.MM.JJJJ V), wie folgt 
zu ändern: 

I. Teil 2: Themenspezifische Bestimmungen der Richtlinie wird wie folgt geändert:

1. In Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie wird § 16
Absatz 2 wie folgt gefasst:

„(2) Datenlieferfristen für Sozialdaten bei den Krankenkassen

Die Krankenkassen übermitteln die zum Zeitpunkt der Datenlieferung vorliegenden Daten
gemäß Anlage II jeweils vom 1. Juli bis 15. Juli, 1. Oktober bis 15. Oktober, 15. Januar
bis 31. Januar und vom 1. April bis 15. April an die für sie zuständige
Datenannahmestelle (DAS-KK). Anschließend an die genannten Lieferzeiträume gibt es
Prüfzeiträume bis zum 31. Juli, 31. Oktober, 15. Februar und bis zum 30. April. Die
Bestätigung und die Aufstellung nach Teil 1 § 16 Absatz 5 der Richtlinie ist spätestens
bis zum 15. Oktober mit einer Prüffrist bis zum 31. Oktober bezogen auf das Vorjahr zu
übermitteln.“

2. In Verfahren 2: Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen
Anlage II: Erforderlichkeit der Daten wird Buchstabe a Sozialdaten bei den
Krankenkassen gemäß § 299 Absatz 1a SGB V ohne PID nach der Zeile mit der
laufenden Nummer 51 wie folgt  gefasst:

Lfd. 
Nr. 

Beschreibung Technische Kennung 
(Spezifikation Sozialdaten 
bei den Krankenkassen) 

1 2 3 4 
Daten für 
die Fall-
identifika
tion 

Datenfe
lder für 
die 
Indikat
orbere 

Datenfe
lder für 
die 
Basisa
uswert

Technische 
und 
anwendung
sbezogene 
Gründe 
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chnung ung 
„§ 295 (selektivvertraglich) 
52 Angabe der 

Quelle des 
Datensatzes1 

source(295s)@quelle 
   X 

53 Erster Tag des 
Abrechnungszeit-
raums 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.RGI.Abrech
nungszeitraum.11/11.2.1 
Erster Tag des 
Abrechnungszeitraums@begin
ndatum 

X X X  

54 Letzter Tag des 
Abrechnungszeit-
raums 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.RGI.Abrech
nungszeitraum.11/11.2.2 
Letzter Tag des 
Abrechnungszeitraums@ende
datum 

X  X  

55 Art der 
Identifikationsnu
mmer des 
Leistungserbringe
rs (IKNR/BSNR)2 

cp_type(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer)@art 

   X 

56 KV-Region der 
Praxis aus 1. und 
2. Stelle der 
BSNR3 

kv_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer)@kvre
gion 

  X X 

57 Fachgruppe des 
behandelnden 
Arztes aus 8. und 
9. Stelle der 
LANR 

specialist_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 
Lebenslange 
Arztnummer)@fachgruppe 

X X   

58 Art der 
Identifikationsnu
mmer des 
Leistungserbringe
rs (IKNR/BSNR)4 

cp_type(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 
Leistungserbringers)@art 

   X 

59 Bundesland aus 
der IKNR der 
Einrichtung 
(Stellen 3+4) 
bzw. aus 
Datenbestand der 
Kasse5 

state_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 
Leistungserbringers)@bundesl
and 

  X X 

60 BSNR der Praxis 295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer@num
mer 

X  X  

                                                
1 Die Quelle des Datensatzes ergibt sich aus der Datenlieferung der Leistungserbringer an die Krankenkassen. 
2 Die Art der Identifikationsnummer ergibt sich aus der IKNR. Sie ist für die korrekte LE-Pseudonymisierung 
erforderlich. 
3 Die KV-Region ergibt sich aus der BSNR der Einrichtung. Diese Information wird im Rahmen der LE-
Pseudonymisierung benötigt. 
4 Die Art der Identifikationsnummer ergibt sich aus der IKNR. Sie ist für die korrekte LE-Pseudonymisierung 
erforderlich. 
5 Das Bundesland ergibt sich aus der IKNR der Einrichtung. Diese Information wird im Rahmen der LE-
Pseudonymisierung benötigt. 
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61 Institutionskennz
eichen des 
Leistungserbringe
rs 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 
Leistungserbringers@nummer 

X X X  

62 Liste der 
Prozeduren eines 
Falles gemäß 
Spezifikation 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.OPS.Operat
ionsschlüssel.7/7.2.1 
Operationsschlüssel, 
codiert@ops 

X X X  

63 Seitenlokalisation 
der 
durchgeführten 
OP 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.OPS.Operat
ionsschlüssel.7/7.2.2 
Seitenlokalisation@lokalisation 

 X X  

64 Liste der ICD-
Schlüssel gemäß 
Spezifikation 
(grundsätzlich 
aktueller 
Schlüssel nach § 
295 SGB V) 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.1 Diagnose, 
codiert@icd  X X  

65 Sicherheit der 
Diagnose 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.2 
Diagnosesicherheit@sicherheit 

 X X  

66 Seitenlokalisation 
der Diagnose (L, 
R, B) 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.3 
Seitenlokalisation@lokalisation 

 X X  

§ 284 (Stammdaten) 
67 Geschlecht des 

Versicherten 
Stamm@geschlecht X X X  

68 Geburtsjahr des 
Versicherten 

Stamm@gebjahr X X X  

69 Sterbedatum des 
Versicherten 

Stamm@sterbedatum 
 X X  

70 Stichtag des 
Versicherungssta
tus je Quartal; 
Stichtag ist 
jeweils die Mitte 
des Quartals (Q1: 
15.02.; Q2: 
15.05.; Q3: 
15.08.; Q4: 
15.11.)6 

Stamm@versicherungsdatum 

   X 

71 Ja-/Nein-Angabe 
zum Stichtag je 
Quartal 

Stamm@versicherungsstatus 
  X X 

Administrative Daten 
72 IKNR der 

Krankenkasse 
Admin@kasseiknr 

X   X 

73 Laufende 
Nummer zur 
Referenzierung 
des Datensatzes 

sequential_nr(Admin)@lfdnr 

   X“ 

                                                
6 Die Stichtage für die Angabe des Versicherungsstatus sind durch die Allgemeine Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen vorgegeben. 
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(Versicherten) 
zwischen QS- 
und PID-Datei 

 

3. In Verfahren 2: Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen 
Anlage II: Erforderlichkeit der Daten wird Buchstabe b Sozialdaten bei den 
Krankenkassen gemäß § 299 Absatz 1a SGB V mit PID nach der Zeile mit der laufenden 
Nummer 51 wie folgt gefasst: 

 
Lfd. 
Nr. 

Beschreibung Technische Kennung 
(Spezifikation Sozialdaten 
bei den Krankenkassen) 

1 2 3 4 
Daten für 
die Fall-
identifika
tion 

Datenfe
lder für 
die 
Indikat
orbere 
chnung 

Datenfe
lder für 
die 
Basisa
uswert
ung 

Technische 
und 
anwendung
sbezogene 
Gründe 

„§ 295 (selektivvertraglich) 
52 Angabe der 

Quelle des 
Datensatzes7 

source(295s)@quelle 
   X 

53 Erster Tag des 
Abrechnungszeit-
raums 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.RGI.Abrech
nungszeitraum.11/11.2.1 
Erster Tag des 
Abrechnungszeitraums@begin
ndatum 

X X X  

54 Letzter Tag des 
Abrechnungszeit-
raums 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.RGI.Abrech
nungszeitraum.11/11.2.2 
Letzter Tag des 
Abrechnungszeitraums@ende
datum 

X  X  

55 Art der 
Identifikationsnu
mmer des 
Leistungserbringe
rs (IKNR/BSNR)8 

cp_type(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer)@art 

   X 

56 KV-Region der 
Praxis aus 1. und 
2. Stelle der 
BSNR9 

kv_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer)@kvre
gion 

  X X 

57 Fachgruppe des 
behandelnden 
Arztes aus 8. und 
9. Stelle der 
LANR 

specialist_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 
Lebenslange 
Arztnummer)@fachgruppe 

X X   

58 Art der 
Identifikationsnu
mmer des 
Leistungserbringe

cp_type(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 

   X 

                                                
7 Die Quelle des Datensatzes ergibt sich aus der Datenlieferung der Leistungserbringer an die Krankenkassen. 
8 Die Art der Identifikationsnummer ergibt sich aus der IKNR. Sie ist für die korrekte LE-Pseudonymisierung erforderlich. 
9 Die KV-Region ergibt sich aus der BSNR der Einrichtung. Diese Information wird im Rahmen der LE-Pseudonymisierung benötigt. 
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rs 
(IKNR/BSNR)10 

Leistungserbringers)@art 

59 Bundesland aus 
der IKNR der 
Einrichtung 
(Stellen 3+4) 
bzw. aus 
Datenbestand der 
Kasse11 

state_key(295s.Erbrachte 
Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 
Leistungserbringers)@bundesl
and 

  X X 

60 BSNR der Praxis 295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 
Betriebsstättennummer@num
mer 

X  X  

61 Institutionskennz
eichen des 
Leistungserbringe
rs 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 
Institutionskennzeichen des 
Leistungserbringers@nummer 

X X X  

62 Liste der 
Prozeduren eines 
Falles gemäß 
Spezifikation 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.OPS.Operat
ionsschlüssel.7/7.2.1 
Operationsschlüssel, 
codiert@ops 

X X X  

63 Seitenlokalisation 
der 
durchgeführten 
OP 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.OPS.Operat
ionsschlüssel.7/7.2.2 
Seitenlokalisation@lokalisation 

 X X  

64 Liste der ICD-
Schlüssel gemäß 
Spezifikation 
(grundsätzlich 
aktueller 
Schlüssel nach § 
295 SGB V) 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.1 Diagnose, 
codiert@icd  X X  

65 Sicherheit der 
Diagnose 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.2 
Diagnosesicherheit@sicherheit 

 X X  

66 Seitenlokalisation 
der Diagnose (L, 
R, B) 

295s.Erbrachte Leistungen / 
Einzelfallrechnung.DIA.Diagno
se.6/6.2.3 
Seitenlokalisation@lokalisation 

 X X  

§ 284 (Stammdaten) 
67 Geschlecht des 

Versicherten 
Stamm@geschlecht X X X  

68 Geburtsjahr des 
Versicherten 

Stamm@gebjahr X X X  

69 Sterbedatum des 
Versicherten 

Stamm@sterbedatum 
 X X  

70 Versichertennum
mer 
(Elektronische 
Gesundheitskarte
) 

Stamm@V 

X  X  

71 Stichtag des 
Versicherungssta

Stamm@versicherungsdatum    X 

                                                
10 Die Art der Identifikationsnummer ergibt sich aus der IKNR. Sie ist für die korrekte LE-Pseudonymisierung erforderlich. 
11 Das Bundesland ergibt sich aus der IKNR der Einrichtung. Diese Information wird im Rahmen der LE-Pseudonymisierung benötigt. 
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tus je Quartal; 
Stichtag ist 
jeweils die Mitte 
des Quartals (Q1: 
15.02.; Q2: 
15.05.; Q3: 
15.08.; Q4: 
15.11.)12 

72 Ja-/Nein-Angabe 
zum Stichtag je 
Quartal 

Stamm@versicherungsstatus 
  X X 

Administrative Daten 
73 IKNR der 

Krankenkasse 
Admin@kasseiknr 

X   X 

74 Laufende 
Nummer zur 
Referenzierung 
des Datensatzes 
(Versicherten) 
zwischen QS- 
und PID-Datei 

sequential_nr(Admin)@lfdnr 

   X“ 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 15. September 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

                                                
12 Die Stichtage für die Angabe des Versicherungsstatus sind durch die Allgemeine Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen vorgegeben. 
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http://www.g-ba.de/



